
 
Beitragsordnung des Tourismusverbandes Dahme-Seenland e.V. 

 
 
 
 

§ 1 Höhe der Jahresbeiträge  
 

a) Landkreis Dahme-Spreewald    59.950,00 Euro             
 

b) Städte, Gemeinden, Ämter    0,90 Euro/Einwohner  
 

c) örtliche Tourismusvereine,    beitragsfrei  
       sonstige Vereine und Verbände 

 
d) Touristische Organisationen/ Unternehmen  beitragsfrei 

 
e) Natürliche Personen     beitragsfrei 

 
f) Ehrenmitglieder     beitragsfrei   

 
 
§ 2 Stichtagsregelung 
 
Für Städte, Gemeinden und Ämter wird der Beitrag gemäß amtlicher Statistik Berlin/Brandenburg 
gemäß Einwohnerzahl, Stichtag 30.06. des Vorjahres, berechnet. 
 
 
§ 3 Zahlungsfristen 
 
Die Mitgliedsbeiträge sind in einer Summe bis zum 31. März eines jeden Jahres zu entrichten. 
 
 
§ 4 Zahlungsarten 
 
Der Betrag wird durch Überweisung auf das Konto des Tourismusverbandes  
Dahme-Seenland e.V., entrichtet. 
 
 
§ 5 Inkrafttreten 
 
Die Beitragsordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft und gilt bis auf Widerruf. 


